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Der Versicherungsschutz erstreckt sich ausschließlich für Sachschäden auch auf
Schadenersatzansprüche zwischen

Fahrzeugen des Versicherungsnehmers selbst,
den mitversicherten rechtlich selbständigen Unternehmen untereinander sowie
weiteren Gesellschaften (selber Konzern) und Beteiligungsgesellschaften der
Versicherungsnehmerin,

sofern sich der Versicherungsfall auf einer öffentlichen Verkehrsfläche ereignet hat.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich jedoch nicht auf Schadenersatzansprüche des den Unfall
verursachenden Fahrzeuges.
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